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 Veröffentlicht am 05.08.1996

Rechtssatz

Jede Straßenbeleuchtungsanlage, die der Regelung und Sicherung des Verkehrs dient, ist eine "verkehrssichernde"

Beleuchtungsanlage. Dies tri4t auch auf eine im Eigentum der Gemeinde stehende, jedoch auf Privatgrund aufgestellte

Straßenbeleuchtungsanlage zu, sodaß der Anwendungsbereich der Straßenverkehrsordnung gegeben ist. Daraus folgt

die Verp8ichtung des Lenkers, bei Beschädigung einer solchen Straßenbeleuchtungsanlage durch ein Kraftfahrzeug,

dies dem nächsten Gendarmerieposten unverzüglich mitzuteilen.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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